Allgemeine Geschaftsbedingungen

S+ Schlatter Sicherheitsberatung
Stand: 21.11.2025

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen (nachfolgend ,AGB") von Schlatter Sicherheitsberatung,
Schneckenburgstr. 11d, 78467 Konstanz (nachfolgend ,S+") regeln Beauftragungen der S+ durch alle
Auftraggeber, die nicht Verbraucher sind.

1. AUSSCHLIEBLICHKEIT DER AGB

Diese AGB gelten ausschlieBlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergdnzende Geschaftsbedingungen des
Vertragspartners sind fur die S+ unverbindlich, soweit deren Geltung nicht ausdrucklich zugestimmt wurde. Dies
gilt auch, wenn die S+ der Geltung von Geschéaftsbedingungen des Vertragspartners nicht ausdricklich
widerspricht oder ihre Leistungen vorbehaltlos erbringt.

2. VERTRAGSSCHLUSS

Die Angebote der S+ stellen eine Einladung zur Abgabe eines Angebots durch den Auftraggeber dar. Der
Vertrag kommt dann erst durch die Annahme dieses Angebots in Form der Auftragsbestatigung der S+ in
Textform zustande.

3. DIENSTLEISTUNGEN DER S+

3.1. ART DER BEAUFTRAGUNG

Die S+ erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Veranstaltungssicherheit, Sicherheit im 6ffentlichen Raum,
Verkehrsplanung, -konzeptionierung und -management, Projektleitung, Veranstaltungsproduktionen sowie
zugehorige Erganzungsleistungen.

Bei den Leistungen der S+ handelt es sich um Dienstleistungen. Die Herstellung eines Werkes im Sinne des
Werkvertragsrechts gemaf §§ 631 ff. ist also in der Regel nicht geschuldet. Ausnahmen hiervon ergeben sich
gegebenenfalls aus dem Angebot, dem Leistungsverzeichnis oder sonstiger Kommunikation zwischen den

Parteien.

3.2. UMFANG DER BEAUFTRAGUNG

Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Vertrag, Angeboten oder Leistungsverzeichnissen,
die zwischen den Parteien vereinbart werden. Insbesondere ist eine etwaige Beratungsleistung der S+ auf den

dort genannten Umfang begrenzt.
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4. LEISTUNGSERBRINGUNG

4.1. STANDARD DER LEISTUNGSERBRINGUNG

Als Grundlage gelten, neben allgemeinen Erkenntnissen zur Veranstaltungs- und Sicherheitsplanung sowie der
Sicherheitsvorsorge, die fur die Organisation und Durchfiihrung von Veranstaltungen relevanten Normen sowie
bewahrten Richtlinien der Feuerwehrfachverbande/Berufsfeuerwehren als auch der Leitfaden und
Orientierungsrahmen fur Sicherheitskonzepte und zugehérigen Anlagen der Bundeslander mit Ricksicht auf die
vom Betreiber und Veranstalter einzuhaltenden Organisations- und Verkehrssicherungspflichten gegentber dem
Gast aber auch gegenuber Mitarbeitern und Dienstleistern sowie sonstigen beteiligten Dritten.

4.2. BERATUNGSHORIZONT

Der Beratungsumfang wird im Angebot der Leistung definiert.

Nicht Teil des Beratungshorizonts und nicht Teil der Leistungspflichten sind insbesondere immer, sofern nicht
explizit als Teil der Leistungspflichten vereinbart:

= Booking, Kunstler und Programminhalte

= Datenschutz fur Mitarbeitende und Besuchende

= Arbeitsschutzkoordination fur den Auftraggeber

= Operative Pflichten nach §§ 39/40 VStattvVO

= Verkehrsmanagement in der operativen Durchftihrung
= Arbeitsschutzkoordination und Gesundheitsschutz

Anfallende Produktionskosten der Plane und Handreichungen, welche zur Implementierung vorgesehen sind
oder an das Personal gegeben werden sollen, sind — wenn nicht explizit vereinbart — nicht in unserem Angebot
enthalten. Soweit eine Beschaffung durch die S+ erfolgen soll, ist dies ausdricklich vom Auftraggeber zu
beauftragen. Erfolgt keine ausdriickliche Einigung Uber die Kosten hierfir, hat der Auftraggeber die
Produktionskosten sowie einen ortsublichen Aufwandszuschlag an S+ zu bezahlen.

4.3. STUNDENAUFZEICHNUNG

Der Erfassung von Aufwanden erfolgt in einfacher Stundenaufzeichnung nach Projektphase, aufgerundet auf
die nachste Viertelstunde und kann auf Verlangen des Auftraggebers zur Schlussrechnung zur Einsicht
Ubersandt werden.

4.4. LEISTUNGSERBRINGUNG DURCH DRITTE

Die S+ ist berechtigt, zur Erfullung ihrer vertraglichen Pflichten Dritte als Erfillungsgehilfen einzusetzen und

diese Dritten frei auszuwahlen.

Soweit die S+ im Namen des Auftraggebers Vertrage mit Dritten abschlieBt oder fir den Auftraggeber die
Beauftragung Dritter abwickelt, beschrankt sich die auftragsgemalBe Tatigkeit auf die Auswahl des betreffenden
Vertragspartners unter Berucksichtigung der auftragsspezifischen Eignung. Die Prufung der ordnungsgemaBen

Leistungserbringung und eventueller Leistungsabnahmen sowie die Wahrnehmung entsprechender Ruge- und

Nachforderungsrechte erfolgt nur mit einer entsprechenden ausdricklichen Beauftragung der S+. Die

Geltendmachung und Durchsetzung von Schadensersatzansprichen obliegt dem Auftraggeber.
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Die Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Wahrnehmung von Arbeitsschutzpflichten in Bezug auf nicht direkt der
S+ zuzuordnende Personen Ubernimmt nicht die S+, sondern der jeweilige Unternehmer selbst. Bei fehlender
ausdricklicher Zuweisung der Koordinationspflichten nach § 8 ArbSchG sowie nach § 6 DGUV V 1 Ubernimmt
diese im Zweifel der Auftraggeber.

4.5. EINSATZ VON PERSONAL DRITTER

Wird der S+ vom Auftraggeber oder von durch diesen beauftragten Dienstleistern Personal zur fachlichen
Anleitung unterstellt, so Ubernimmt der Auftraggeber die Pflichten nach dem Arbeitsschutzrecht, soweit diese
nicht vom Arbeitgeber des unterstellten Personals Gbernommen wird.

4.6. MATERIAL DRITTER

Sofern Dritte der S+ Arbeitsmaterialien (z.B. Werkzeuge, Gerate, Fahrzeuge) zur Verfugung stellen oder diese
auf dem Veranstaltungsgelénde einsetzen, erfolgt dies auf eigene Gefahr und Verantwortung des jeweiligen
Dritten. Eine Haftung der S+ fur Verlust, Beschadigung oder Untergang solcher Materialien ist unter den
Voraussetzungen von Ziffer 9 ausgeschlossen.

Uberlassene Arbeitsmaterialien werden ausschlieBlich fur den vereinbarten Zweck verwendet. Die S+ ist nicht
verpflichtet, solche Materialien auf ihre Tauglichkeit oder Sicherheit hin zu Gberprufen. Die S+ Ubernimmt keine
Wartungs-, Pruf- oder Instandhaltungspflichten.

5. PFLICHTEN DER AUFTRAGGEBERIN

5.1. UBERTRAGUNG WEISUNGSBEFUGNIS/AUFTRAGSANDERUNG FREMDGEWERKE

Die Auftraggeberin erteilt der S+ zum Zweck der Aufgabenwahrnehmung die Weisungsbefugnis gegenuber
den zur Veranstaltungsdurchfiihrung eingesetzten Gewerken sowie Uber die von ihr anlasslich der
Veranstaltung eingesetzten Mitarbeiter sowie den eingesetzten Dienstleistern und deren Mitarbeiter.

Die Auftraggeberin ermachtigt die S+ ausdrucklich, jederzeit in ihrem Namen und auf ihre Rechnung Auftrage
an alle anderen anlasslich der Veranstaltung tatigen Gewerke (z. B. Technik, Sicherheit, Attraktionen usw.) zu
beschranken, zu erweitern oder sonst inhaltlich abzuandern oder auch Dritte neu zu beauftragen, soweit dies
fur die Wahrnehmung der tbertragenen Aufgaben unbedingt notwendig ist. Dabei ist das Anderungsvolumen
im Einzelfall auf EUR 2 500 netto und insgesamt auf 10 000 EUR netto begrenzt. Weitergehende

Beauftragungen bedurfen der vorherigen Zustimmung durch die Auftraggeberin.

Die S+ stimmt sich grundséatzlich mit der Auftraggeberin Uber Weisungen und zu treffende Malnahmen ab. Die
S+ erteilt direkte Weisungen oder Ubernimmt unmittelbare Beauftragungen nur dann, wenn eine effektive
Erledigung im Rahmen der gebildeten Veranstaltungsorganisation trotz dringender Notwendigkeit nicht

gewahrleistet ist.

5.2. INFORMATION

Die S+ erhalt durch die Auftraggeberin rechtzeitig, fortlaufend und unaufgefordert sémtliche fur die
Wahrnehmung der vertraglichen Verpflichtungen notwendigen Informationen. Hierzu kdnnen insbesondere

samtliche Unterlagen der Planung und Durchftihrung, Organigramme, Ablaufe, das Sicherheitskonzept und

Seite 3 von 10




seine Anlagen, Informationswerke fur die Gewerke sowie die Besucher und fir die Aufgabenwahrnehmung
relevanten Vertragswerke zahlen.

Zum Zweck der Pflichtenwahrnehmung und Prufung der Auflageneinhaltung erhélt die S+ samtliche im
Zusammenhang mit der Leistung der S+ stehenden behérdlichen Verfligungen unaufgefordert und rechtzeitig
als pdf-Datei zugesandt.

Daruber hinaus verpflichtet sich die Auftraggeberin sicherzustellen, dass die S+ jederzeit Uber samtliche fur die
Aufgabenwahrnehmung oder sonst fir die S+ relevanten Sachverhalte informiert ist. Diese Verpflichtung zur
Informations- und Auskunftserteilung gilt nur beschrankt durch die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen von
Dokumenten auch nach der Veranstaltung fort.

5.3.  RECHTEEINRAUMUNG, UNTERSTUTZUNG ALLGEMEIN

Die Auftraggeberin raumt der S+ die notwendigen Rechte zur Erfullung ihrer Aufgaben — zum Beispiel das
Hausrecht Uber das Veranstaltungsgeldnde — ein und bevollméachtigt die S+ entsprechend und insoweit zur
Vertretung der Auftraggeberin. Die Auftraggeberin wird die S+ bei der Erflllung der vertraglich geschuldeten
Leistungen vollumfanglich unterstutzen.

6. LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHT, KUNDIGUNGSRECHT

6.1. LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHT

Der S+ steht ein Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn die Ausfuhrung des Auftrags direkt oder indirekt gegen
geltende Vorschriften verstoBen wirde oder die Auftragsausfihrung zu einer Gefahrdung fur Leib oder Leben
oder sonstiger Sach- und Rechtsguter fihren wurde.

6.2. SONDERKUNDIGUNGSRECHT

Die S+ ist berechtigt, eine Beauftragung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kundigen, wenn die
Auftraggeberin vertraglich oder gesetzlich vorgesehene Mitwirkungspflichten verletzt und dadurch die
vertragsgemaBe Leistungserbringung erheblich gefahrdet oder unmaglich macht. In behebbaren Fallen ist
zuvor eine Abmahnung mit angemessener Frist zur Nachholung erforderlich. Eine Abmahnung ist entbehrlich,
wenn die Pflichtverletzung so schwer wiegt, dass der S+ ein Festhalten am Vertrag unzumutbar ist.

Als wichtige Mitwirkungspflichten gelten insbesondere:

» die Bereitstellung einer ordnungsgeman eingerichteten, ausgestatteten und genehmigten
Veranstaltungsstatte bzw. entsprechender Flachen
» die rechtzeitige Ubermittlung sicherheitsrelevanter Informationen,
= die Einhaltung behérdlicher Auflagen,
o die Einhaltung der Pflichten gemab Ziffer 5,
o die rechtzeitige Zahlung der vereinbarten Vergutung, es sei denn, es geht um nur
unwesentliche Betrage oder unwesentliche Zeitabweichungen,
= der Auftraggeber verschweigt elementare Betriebsbedingungen oder ihm bekannte Mangel am Bau,

der Anlage, den sicherheitstechnischen Einrichtungen, in der Betriebsorganisation
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= sowie samtliche sonstigen, zur Vertragserfullung notwendigen organisatorischen, rechtlichen oder
technischen Voraussetzungen, die im Verantwortungsbereich der Auftraggeberin liegen.

= Der Auftraggeber verletzt die Reputationsinteressen der S+, indem seitens des Auftraggebers eine
negativ konnotierte Pressemitteilung herausgegeben wird, rufschadigende Kommunikation zu Dritten
Uber die Zusammenarbeit erfolgt oder ahnliches rufschadigendes Verhalten stattfindet.

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprichen sowie der Ersatz bereits entstandener Kosten bleibt
hiervon unberthrt.

/. GEGENSEITIGE INFORMATIONSPFLICHTEN

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, der jeweils andere Partei die fur die Vereinbarungserfullung
erforderlichen Informationen zuganglich zu machen. Die Parteien sichern sich daher gegenseitig zu, sich
rechtzeitig mit allen Informationen zu versorgen, die zur Erreichung des Vertragszwecks notwendig sind.

Die Vertragspartner verstandigen sich in regelmaBigen Abstanden dber Fortschritte und Hindernisse bei der
Durchfuhrung der beauftragten Leistungen. Bei Abweichungen von dem vereinbarten Vorgehen oder Zweifeln
an der Richtigkeit der Vorgehensweise des anderen, unterrichten sie sich unverztglich gegenseitig.

8.  VERGUTUNG, KALKULATION, MEHRAUFWANDE

8.1. VERGUTUNG

Die Vergutung fur die Leistungen der S+ richtet sich nach der Auftragsbestatigung bzw. dem vereinbarten
Leistungsverzeichnis. Bei Widersprichen in den Dokumenten ist das Angebot bzw. nachrangig das
Leistungsverzeichnis maBgeblich.

Reisekosten und Spesen werden nach Aufwand abgerechnet, wenn es dazu keine gesonderte Regelung gibt.

Bei den vereinbarten bzw. zu berechnenden Betragen handelt es sich jeweils um Nettobetrage, so dass die
gesetzliche Umsatzsteuer hinzukommt (zurzeit 19%).

Rechnungen sind spatestens nach 10 Tagen und ohne Abzuge fallig, sofern auf der Rechnung nichts anderes
angegeben ist.

Bei Zahlungsverzug ist die S+ berechtigt, Verzugszinsen in Hohe von 9 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz

zu berechnen. Weitergehende Anspriche bleiben unberdhrt.

8.2. TAGESSATZE

Tagessatze beruhen auf einer Einsatzzeit/Arbeitszeit von max. 8 Std., wenn nicht anders angegeben.

8.3. ABRECHNUNG VON MEHRAUFWANDEN

Mehraufwande werden gemaB Angebot abgerechnet und in Abschnitten von Viertelstunden berechnet.

Angefangene Viertelstunden werden also auf die nachste volle Viertelstunde aufgerundet.
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8.4. LEISTUNGSANDERUNGEN ETC.

Werden aufgrund von Leistungsanderungen oder wegen Verletzung von Mitwirkungspflichten oder
Obliegenheiten der Auftraggeberin, zusatzliche Leistungen der S+ erforderlich, ist hierfir eine zusatzliche
Vergutung von der Auftraggeberin zu zahlen. Die Hohe dieser zusatzlichen Vergutung bemisst sich im
Zweifelsfall nach den Grundsatzen der vereinbarten Vergutung, ansonsten nach dem Marktiblichen.

8.5. KALKULATIONSGRUNDLAGE

Grundlage fur die Kalkulation der S+ sind die Uberlassenen Unterlagen und Informationen der Auftraggeberin
sowie die der S+ bekannten Umstande aus den Vorjahren. Sind die Uberlassenen Unterlagen/Informationen
unrichtig oder unvollstandig oder haben sich die der S+ bekannten Umstande gegentber den Vorjahren (im
Zweifel: gegenuber dem direkten Vorjahr) verandert und die Auftraggeberin hat dies der S+ nicht mitgeteilt,
fuhrt dies automatisch zu einer entsprechenden Anpassung der Kalkulation der S+ und dementsprechenden
Erhdhung ihrer vereinbarten Vergutung.

8.6. ANPASSUNG DER AUFWANDE

Anpassungen der Aufwande sowie die Uberschreitung der Kostenprognose wird mit Bekanntwerden der
maBgeblichen Umstande angezeigt. Sollte eine Vorabmeldung nicht méglich sein, wird diese unverzuglich
nachgeholt.

8.7.  ABWEICHUNGEN UND MEHRAUFWANDE

Abweichungen von der Aufwandsschatzung mussen in der Regel vor Ausfihrung durch den Auftraggeber
freigegeben werden. Sollte der Auftraggeber nicht erreichbar sein, eine entsprechende abweichende
Ausflhrung aber zum Zeitpunkt der Entscheidung und unter Bertcksichtigung der der S+ zu diesem Zeitpunkt
zur Verfugung stehenden Informationen sinnvoll und im objektiven Interesse des Auftraggebers erscheinen,
stimmt der Auftraggeber dieser von der Aufwandsschatzung abweichenden Ausfuhrung und den dadurch
entstehenden Mehraufwanden schon jetzt zu. Der Auftraggeber wird so bald wie méglich Uber diese
Abweichungen und Mehraufwande informiert.

Notwendige MaBnahmen zur Abwehr einer konkreten Gefahr werden sofort vorgenommen und dem
Auftraggeber gemeldet.

9. HAFTUNG

9.1.  HAFTUNG FUR NICHTEINHALTUNG DER LEISTUNGSERFULLUNG DER AUFTRAGGEBERIN
Die Auftraggeberin Gbernimmt gegentber der S+ die volle Haftung fur alle aus der Nichteinhaltung ihrer
Verpflichtungen entstehenden Schaden. Dies gilt auch, wenn die S+ wegen der Nichteinhaltung der
Verpflichtungen der Auftraggeberin in Anspruch genommen werden sollte.

9.2.  HAFTUNG FUR DRITTE

Die S+ GmbH haftet nicht fur Schaden die durch vom Auftraggeber zur Verfigung gestelltem Personal oder

sonst vom Auftraggeber vermittelten Personen/Firmen/Subunternehmen verursacht werden, es sei denn, die S+

hat die Entstehung des Schadens mindestens mitzuvertreten und die S+ haftet grundsatzlich nach 9.3 bzw. 9.4.
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Wird der S+ vom Auftraggeber oder von durch sie beauftragten Dienstleistern Personal zur fachlichen
Anleitung unterstellt, haftet die S+ nicht fur die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, der
Vorschriften zur Arbeitszeit und zum Mindestlohn sowie die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher
Vorschriften. Die S+ darf sich darauf verlassen, dass unterstelltes Personal fachlich geeignet ist und ist
ausschlieBlich bei sich aufdrangenden Bedenken zur Uberpriifung der Befahigung verpflichtet.

Wird die S+ diesbezuglich in Anspruch genommen, stellt der Auftraggeber die S+ von samtlichen Ansprichen
frei. Die Freistellung gilt auch fur die Kosten der Schadensabwehr.

9.3. HAFTUNG DER S+

Die S+, ihre Erfullungs- oder Verrichtungsgehilfen oder ihr sonst zuzurechnende Personen haften nicht fur
Schéden, es sei denn, der S+, ihren Erfullungs- oder Verrichtungsgehilfen oder ihr sonst zuzurechnenden
Personen ist Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit oder die Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit oder
die Verletzung vertragswesentlicher Plichten vorzuwerfen. Vertragswesentliche Pflichten in diesem Sinne sind
solche, die die ordnungsgemalie Erfillung des Vertrages Uberhaupt erst erméglichen und auf deren Einhaltung
die Auftraggeberin regelmaBig vertrauen darf (dies sind

»  Dbeider Veranstaltungsleitung: die Bestimmung des Betriebsbeginns und des Betriebsendes, Einleitung
von NotfallmaBBnahmen, Sicherstellung der Abstimmung mit den zustédndigen Behérden,
Aufrechterhaltung des sicheren Betriebes der Veranstaltung gemal3 einer gesonderten Vereinbarung
zur Bestellung zur Veranstaltungsleitung.

»  Dbei der Sicherheitskonzepterstellung: Erstellung eines Sicherheitskonzeptes, das unter Wirdigung der
definierten Schutzziele vermeidbare Risiken aktiv erkennt und SchutzmaBBnahmen zur Vermeidung
definiert und den Stand der Technik bertcksichtigt sowie die Berechnung der Besuchendenkapazitat,
Definition von NotfallmaBnahmen und MaBnahmen zur Einfihrung eines geordneten
Notfallmanagements, Verantwortlichkeitsdefinitionen und Aufzeigen relevanter technischer Vorschriften
beinhaltet. Mitteilungspflicht bei erkennbaren Planungsrisiken, die nicht im Rahmen der Erstellung des
Sicherheitskonzeptes behoben werden kénnen;

»  bei der Projektleitung: Uberwachung der Projektmeilensteine, transparente Budgetkontrolle,
einschlieBlich fruhzeitiger Warnung vor Kostenuberschreitungen, Abnahme- und
Dokumentationspflicht, Koordination aller Gewerke nach dem Stand der Technik;

= beider technischen Produktionsleitung: Gewahrleistung der Funktionssicherheit technischer Anlagen,
Einhaltung von Sicherheitsstandards, Stérungsbeseitigung bei lebensgefahrlichen Mangeln,
Uberwachung der eingesetzten Personen im Umgang mit kritischer Technik).

Bei einfach fahrlassiger Verletzung dieser vertragswesentlichen Pflichten, ist die Haftung der S+ auf den nach
der Art des Vertrages vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Der Auftraggeber hat jedoch
Jjederzeit bis zur Entstehung des Schadens die Méglichkeit, diese Begrenzung im Wege einer
Gefahrdungsanzeige oder Wertdeklaration mindestens in Textform (also z. B. per E-Mail) gegentber der S+

entsprechend zu erhéhen.

9.4. HAFTUNG BEI MABNAHMEN IM RAHMEN DER LEISTUNGSERBRINGUNG

Sollte dem Auftraggeber durch die Tatigkeit der S+, insbesondere durch eine MalBnahme im Rahmen ihrer
Leistungserbringung nach Ziffer 4. dieser Bedingungen, ein Schaden entstehen, haftet die S+ dem Auftraggeber
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nicht fir den Ersatz dieses Schadens, wenn die von der S+ veranlasste oder unterlassene MaBnahme zum
Zeitpunkt der Entscheidung und unter Berdcksichtigung der der S+ zu diesem Zeitpunkt zur Verfugung
stehenden Informationen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurde. Dies war insbesondere der Fall,
wenn die S+ die ihr zur Verfugung stehenden Erkenntnisquellen genutzt und bei ihrer Entscheidung allgemeine
und bewahrte Regeln und Erkenntnisse zugrunde gelegt hat.

10. VERSICHERUNG

Der Auftragnehmer hat eine Haftpflicht- und Vermégensschadenshaftpflichtversicherung. Je nach
Notwendigkeit kdnnen Deckungssummen gegen einen versicherungskalkulatorischen Aufschlag erweitert

werden.

11. VERTRAULICHKEIT UND GEHEIMHALTUNG

Die Parteien sichern sich im Rahmen der Zusammenarbeit Vertraulichkeit zu und verpflichten sich, alle vom
jeweils anderen Partner erhaltenen Informationen, insbesondere Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse sowie
Dokumente und Daten, die ihnen im Rahmen der Zusammenarbeit, geregelt durch diesen Vertrag, bekannt
werden, vertraulich zu behandeln und vor der Kenntnisnahme durch Dritte zu schutzen. Die vertraulichen
Informationen durfen ausschlieBlich fur die Zwecke der Zusammenarbeit im Rahmen dieses Vertrages

verwendet werden.

Die Weitergabe der Informationen an Dritte fur die Zwecke der Zusammenarbeit bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Vertragspartners. Soweit die Zustimmung erteilt wird, hat der Vertragspartner
sicherzustellen, dass den Dritten vor Weitergabe der Informationen eine Geheimhaltungspflicht auferlegt wird,

die der Vorliegenden entspricht.

Nach Beendigung der Zusammenarbeit im Rahmen dieses Vertrages verpflichten sich die Partner, sémtliche
Informationen und Vervielfaltigungen davon zurdckzugeben, soweit nichts anderes vereinbart wird. Die
schriftliche Bestatigung der Vernichtung aller Informationen kann die Rickgabe ersetzen, wenn sich die Partner
vor der Vernichtung dartber geeinigt haben. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben davon unberdhrt.

Die vorgenannten Geheimhaltungspflichten bestehen Uber die Beendigung des Vertragsverhaltnisses hinaus
fort.

11.1. TRAFFIC-LIGHT-PROTOCOL

Vertraulich gelten insbesondere solche Dokumente und Informationen, die als solche gekennzeichnet sind. Die
S+ verwendet dazu die Klassifizierung nach dem Traffic-Light-Protocol des BSI als anerkannten Standard und
Stand der Technik in der Informationssicherheit. In Abhangigkeit der Klassifizierung kénnen sich besondere

Auflagen zur Verbreitung ergeben.
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11.2. NUTZUNGS- UND VERVIELFALTIGUNGSRECHTE

Werden im Rahmen der Beratung Texte von Konzepten oder Anlagen formuliert, so geht das Recht fur deren
Nutzung ausschlieBlich im Zusammenhang mit der im Angebot vereinbarten Projektleistung genannten
Veranstaltung an den Auftraggeber Uber.

12. AUFRECHNUNG, ZURUCKBEHALTUNGSRECHT, ABTRETUNG

12.1. AUFRECHNUNG

Der Auftraggeber darf nicht mit Gegenforderungen aufrechnen, wenn diese nicht rechtskraftig durch Urteil oder
Gerichtbeschluss festgestellt sind oder von der S+ unbestritten sind, es sei denn, die Gegenforderung und die
aufgerechnete Hauptforderung sind synallagmatisch miteinander verkntpft.

Soweit es sich bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder
ein offentlich-rechtliches Sondervermégen handelt, stehen dem Auftraggeber gegentber der S+
Zurlckbehaltungsrechte nur zu, wenn seine Gegenanspruche rechtskraftig festgestellt, unbestritten oder von
der S+ anerkannt sind. Soweit der Auftraggeber diesem Personenkreis nicht angehort, ist er zur Austibung des
Zurlckbehaltungsrechts auch insoweit befugt, als seine Gegenforderung und die aufgerechnete
Hauptforderung synallagmatisch miteinander verknupft sind.

Die Abtretung von Ansprichen des Auftraggebers gegentber der S+ oder ihren Erfullungs- bzw.
Verrichtungsgehilfen durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen. § 354a HGB bleibt hiervon unberdhrt.

12.2. KEINE HERAUSGABE VON VORTEILEN ODER ZUWENDUNGEN

Die S+ ist nicht verpflichtet, dem Auftraggeber Vorteile oder Zuwendungen herauszugeben, die im Zuge der
Durchfuhrung des Auftrags erlangt wurden, sofern diese nicht ausdricklich fur den Auftraggeber bestimmt oder
diesem unmittelbar zurechenbar sind. Insbesondere besteht keine Herausgabepflicht fur allgemeine
Preisnachlasse, Provisionen, Rabatte oder sonstige wirtschaftliche Vorteile, die die S+ im Rahmen der
Leistungserbringung gewahrt wurden, sofern diese nicht auf Weisung oder Rechnung des Auftraggebers
erfolgen.

12.3. KEIN PFAND- ODER ZURUCKBEHALTUNGSRECHT

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, an Materialien, Werkzeugen, Maschinen oder sonstigen Gegensténden,
die von der S+ zur Erbringung ihrer Leistungen eingebracht oder zur Verfligung gestellt werden, ein
Pfandrecht, Zurtckbehaltungsrecht oder ein sonstiges Sicherungsrecht geltend zu machen. Alle von der S+
eingebrachten Gegenstande bleiben in alleinigem Eigentum der S+ und sind auf Verlangen jederzeit

herauszugeben.

13. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND

Fur diese Vertragsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der S+ und dem Auftraggeber

gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG), auch wenn bei
einem auslandischen Gericht geklagt oder eine Schiedsabrede getroffen wurde.
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Soweit der Auftraggeber Vollkaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffentlichen

Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermdgen ist, ist fur alle sich aus dem Vertragsverhaltnis unmittelbar
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der ausschlieBliche Gerichtsstand und der vertragliche Erflllungsort

Konstanz.

Seite 10 von 10 ‘ ‘ ‘



	1. Ausschließlichkeit der AGB
	2. Vertragsschluss
	3. Dienstleistungen der S+
	3.1. Art der Beauftragung
	3.2. Umfang der Beauftragung

	4. Leistungserbringung
	4.1. Standard der Leistungserbringung
	4.2. Beratungshorizont
	4.3. Stundenaufzeichnung
	4.4. LEISTUNGSERBRINGUNG DURCH DRITTE
	4.5. Einsatz von Personal Dritter
	4.6. MATERIAL DRITTER

	5. Pflichten der Auftraggeberin
	5.1. Übertragung Weisungsbefugnis/Auftragsänderung Fremdgewerke
	5.2. Information
	5.3. Rechteeinräumung, Unterstützung allgemein

	6. Leistungsverweigerungsrecht, Kündigungsrecht
	6.1. Leistungsverweigerungsrecht
	6.2. Sonderkündigungsrecht

	7.  Gegenseitige Informationspflichten
	8.  Vergütung, Kalkulation, Mehraufwände
	8.1. Vergütung
	8.2. Tagessätze
	8.3. Abrechnung von Mehraufwänden
	8.4. Leistungsänderungen etc.
	8.5. Kalkulationsgrundlage
	8.6. Anpassung der Aufwände
	8.7. Abweichungen und Mehraufwände

	9.  Haftung
	9.1. Haftung für Nichteinhaltung der Leistungserfüllung der Auftraggeberin
	9.2. Haftung für Dritte
	9.3. Haftung der S+
	9.4. Haftung bei Maßnahmen im Rahmen der Leistungserbringung

	10. Versicherung
	11. Vertraulichkeit und Geheimhaltung
	11.1. Traffic-Light-Protocol
	11.2. Nutzungs- und Vervielfältigungsrechte

	12. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht, Abtretung
	12.1. Aufrechnung
	12.2. Keine Herausgabe von Vorteilen oder Zuwendungen
	12.3. Kein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht

	13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

